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RS OGH 1976/3/18 7Ob546/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1976

Norm

ABGB §585

Rechtssatz

Daß ein letzter Wille in der vorgeschriebenen Norm errichtet worden ist, kann nicht nur durch die Vernehmung der

Testamentszeugen, sondern auch durch beliebige andere Beweismittel erwiesen werden.
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